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Steueroptimierte
Geschenke

Abhängig vom Geschenkemp-
fänger - ob Mitarbeiter oder Kun-
de - gibt es unterschiedl. steuerl.
Regeln. Sachzuwendungen bis
maximal É 186,- jährlich pro Mit-
arbeiter sind lohnsteuerfrei. Dazu
gehören auch Geschenkmünzen,
die nicht in Bargeld abgelöst wer-
den können sowie Goldmünzen
und Golddukaten, bei denen der
Goldwert im Vordergrund steht.
Allg. ist die Teilnahme an Be-
triebsveranstaltungen, somit auch
an Weihnachtsfeiern, und den
sich daraus ergebenden geldwer-
ten Vorteilen wie erhaltene Ver-
pflegung, konsumierte Unterhal-
tungsdarbietungen und genosse-
ne Reisen bis zu É 365,- im Jahr
pro Mitarbeiter ebenfalls nicht der
Lohnsteuerpflicht unterworfen.
Die Geschenke können als Be-
triebsausgabe geltend gemacht
werden. Eine umsatzsteuerl. Ei-
genverbrauchsbesteuerung er-
folgt, sofern Vorsteuerabzug be-
stand. Von dieser Umsatzsteuer-
pflicht sind nur kleine Aufmerk-
samkeiten wie CD, Bücher oder
Blumen befreit. Weihnachtsge-
schenke für Kunden sind übli-
cherweise nicht als Betriebsaus-
gabe absetzbar, außer die Ge-
schenkgegenstände sind geeig-
net, eine Werbewirkung zu entfal-
ten. Ideal wäre es, wenn die Fir-
menbezeichnung oder das Logo
die Weinflasche, den Kalender
oder den Kugelschreiber zieren
würden. Grundsätzl. besteht Um-
satzsteuerpflicht, außer die Ge-
schenke sind pro Empfänger und
Kalenderjahr mit bis zu max. 40,-
von geringem Wert oder ein Wa-
renmuster. Anzeige
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